
xualıtät zu Ausdruck für Vertrauen und Liebe richtsbarkeit der kath Kirche un ihrem Organ,sieht die sittliche Ösung dieser Spannungen. der I1 Sekbhon der Apost. Signatur. Weite e-
Das Kap Z7ur Theologie der Familie ird durch hende ragen VO:| Rekursmöglichkeiten ın

regulative Ideen trukturier' (die Würde der kirchlichen Verwaltung un! ihre Geschichte
menschlichen Person, der christliche Liebesbe- werden In diesem Zusammenhang urz behan-
griff, die christliche Sinnbestimmung VOoO Sexua- delt Als Ergebnis wird festgehalten, daß das g-ıtät un!| das Verständni Vo Leid und Verge- genwäarhge stem sehr Reflex seiner Vorbil-
bung) un!| hat bei aller Kürze Wichtiges Zzu der 1Im staa ichen eC| sel; die weitere For-
Verhältnis VO: Mann un!| Frau SOWIE Zzur Bezie- schung musse die kanonistische Tradition un!|
hung un Fltern und Kindern 7 u
kEhe hne Trauschein lautet die rovokante

die gegenwartige Praxis mehr berücksichtigen.Jedenfalls sel die kirchliche VerwaltungsÜberschrift des folgenden Kap., ın eın be- richtsbarkeit die este Bewährungs robe für die
sonderer en auf den gesellschaftlichen un! Ernsthaftigkeit des Eintretens der irche für die
institutlonellen Sicherungen der Entscheidung Rechte der Person.
ZUXI Ehe lie L der übrigens das NZzZC Buch Das eigentliche N Thema wird mıit roßer
durchzieht. twas ausführlicher ist Part über Ausführlichkeit un! Genauigkeit dargesteI] Die
Kirche un zweite Ehe en; die TODlileme angesichts des relativ kurzen Bestandes des
werden beim Namen genannt und moraltheolo- kirchlichen Verwaltungs erichtes reichliche Ju-
gisch era  tete Richtlinien für die eelsorge dikatur un Literatur fin et ıne gelungene SyNn-

weıtehen (inkl Teilnahme Vo Geschiede- these. ıne Ausweitung auf die bestehenden In-
nen den Sakramenten) ftormuliert, die mıitt- tatıven auf partikularrechtlicher kEbene (z ın
lerweile einen breiten Konsens finden dürften. Bayern), die der VE sehr wohl kennt, ware WUun-
In den Abschnitten über Zärtlichkeit und vorehe- schenswert, ber wahrscheinlich den Rah-
iche eschlechtliche Beziehungen werden wich-

fahrun mıiıt den näheren un! weıter
InNen Exakte kirchenrechtliche rbei-

tige ten dieser mussen immer die Voraussetzung
entfernten FO gen der verschiedenen sexuellen für Gesamtdarstellungen un! nNECeUE Perspektiven
Verhaltensweisen dargelegt, daß sich daraus se1in.
hilfreiche Kriterien für die Prüfun un Klärung Graz Hans eiımer!|
der Gewissensentscheidung ET uch 1m

ber Homosexualität un Masturbation HIEROLD ALFRED B Grundlegung und
Organisaon kırchlicher T1tas Unter be-R., wıe differenziert einzelne Handlungen sonderer Berücksichtigun des eutschenurteilen un Anlagen einzuschätzen sind.

Im Rahmen der Ausführungen ber Schamhaf- Teilkirchenrechtes. (MthSt Kan / 38) (XAX
keit un: Nacktheit wird ausführlich auf die 195.) EOS-V., St Ottilien 197 D  rt

Freikörperkultur eingegangen un VOT em die Anliegen des Buches ıst . kirchliche C’aritas als
häufig damit verbundene Ideolo 1e unter die Vollzug der Kirche darzustellen un: SiIE als sol-
Lupe enNnOommMmen Ethische, gesellschaftliche chen ın die verfassungsrechtlic gegebenen
un! tliche Erwägungen ZU Problem Bruta- Strukturen der Kirche einzuordnen. Zu diesem
ıtät un ornographie beschließen den Durch- weck untersucht den Begriff der Carıtas ım
BANE durch iıne Reihe aktueller Fra ZuUur ( @- kirchlichen Sprachgebrauch un bemüht sich
staltung menschlicher Sexualität der gesell- dann, das Hauptgebot der Nächstenliebe
schaftlichen Leitbilder unter ethischem Aspekt. nicht U: als Forderung den einzelnen Chri-

sten verdeutlichen, sondern als einen We-Innerhalb des gewählten darf [Ta  - sich
keine weiterführenden orschungen un!: uch SENSZUR der TC. Die Abgrenzung kirchlicher
keine Lösungen speziellen Detailfra (z Caritas gegenüber außerkirchlichem sozialem
die Beurteilun des Obszönen In der uns CI - Handeln ıst notwendig, greift ber zumindest ın
warten In erschaubaren Abschnitten VO  —; der Darstellung der philanthropisch oder uma-
durchschnittlich Je Seiten werden wesentliche nıtär mohvıerten Sorge den Menschen

urz
und am Ende mıiıt weiterführender ıteratur VeT-
Argumente allegemeinverständlich vorgetragen

Der Teil der Arbeit befaßt sich mıit der Organi-
sehen. Die ersonale Sicht un die Integration satıon kirchlicher aritas, un: War einge-
der Gedan engange ın das christliche Men- schränkt auf das amtliche TITun Nur dieses ist,
schenbild geben ıne verläßliche Grundlage für weil Grundfragen der kirchlichen Verfassung
die Gewissensbildung ab edem, der 1Im Bereich berührt, Gegenstand des Interessen für (30-
der Sexualethik UOrientierung SUC| ist dieses mäß dem methodischen nsatz, ein amtlı-

Wıen
Buch vorbehaltlos empfehlen.

Günter ırt
her Vollzug der TC| ihrem Wesen entspre-
chend strukturi:e seın musse, er einge-
hend die Hauptaussagen des allgemeinen ırch-

RCHENRECHT lichen Verfassungsrechtes für alle kEbenen, auf
denen amtlıches karıtatives Handeln möglıch istConflıts ef ans Teilkirche mıit Diözese un! Pfarrei, Tei  ırchen-l’Eglıise. Cerdic, Strasbourg 197 S  rt lam verbände und esamtkirche In der daran -

nter dem allgemein gehaltenen Titel beschäftigt knüpfenden Prüfung der UOrganisationsfragen
sich diese Arbeit des Forschungszentrums für werden die möglichen Lösungen urchges jelt,
christliche Nnshtutbhonen der Universität Strafß- fterner das Verhältnis der Caritas den tS-
burg mıit der 1967 geschaffenen Verwaltungsge- gremien der verschiedenen Ebenen untersucht
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xualität zum Ausdruck für Vertrauen und Liebe 
sieht R. die sittliche Lösung dieser Spannungen. 
Das Kap. zur Theologie der Familie wird durch 
4 regulative Ideen strukturiert (die Würde der 
menschlichen Person, der christliche Liebesbe­
griff, die christliche Sinnbestimmung von Sexua­
lität und das Verständnis von Leid und Verge­
bung) und hat bei aller Kürze Wichtiges zum 
Verhältnis von Mann und Frau sowie zur Bezie­
hung von F.ltc>rn und Kindern 7U sagc>n 
Ehe ohne Trauschein lautet die provokante 
Oberschrift des folgenden Kap., in dem ein be­
sonderer Akzent auf den gesellschaftlichen und 
institutionellen Sicherungen der Entscheidung 
zur Ehe liegt, der übrigens das ganze Buch 
durchzieht. Etwas ausführlicher ist der Part über 
Kirche und zweite Ehe geraten; die Probleme 
werden beim Namen genannt und moraltheolo­
gisch verantwortete Richtlinien für die Seelsorge 
an Zweitehen (inkl. Teilnahme von Geschiede­
nen an den Sakramenten) formuliert, die mitt­
lerweile einen breiten Konsens finden dürften. 
In den Abschnitten über Zärtlichkeit und vorehe­
liche geschlechtliche Beziehungen werden wich­
tige Erfahrungen mit den näheren und weiter 
entfernten Folgen der verschiedenen sexuellen 
Verhaltensweisen so dargelegt, daß sich daraus 
hilfreiche Kriterien für die Prüfung und Klärung 
der Gewissensentscheidung ergeben. Auch im 
Kap. über Homosexualität und Masturbation 
zeigt R., wie differenziert einzelne Handlungen 
zu beurteilen und Anlagen einzuschätzen sind. 
Im Rahmen der Ausführungen über Schamhaf­
tigkeit und Nacktheit wird ausführlich auf die 
Freikörperkultur eingegangen und vor allem die 
häufig damit verbundene Ideologie unter die 
Lupe genommen. Ethische, gesellschaftliche 
und rechtliche Erwägungen zum Problem Bruta­
lität und Pornographie beschließen den Durch­
gang durch eine Reihe aktueller Fragen zur Ge­
staltung menschlicher Sexualität und der gesell­
schaftlichen Leitbilder unter ethischem Aspekt. 
Innerhalb des gewählten genus darf man sich 
keine weiterführenden Forschungen und auch 
keine Lösungen zu speziellen Detailfragen (z. B. 
die Beurteilung des Obszönen in der Kunst) er­
warten. In überschaubaren Abschnitten von 
durchschnittlich je 10 Seiten werden wesentliche 
Argumente allegemeinverständlich vorgetragen 
und am Ende mit weiterführender Literatur ver­
sehen. Die personale Sicht und die Integration 
der Gedankengänge in das christliche Men­
schenbild geben eine verläßliche Grundlage für 
die Gewissensbildung ab. Jedem, der im Bereich 
der Sexualethik Orientierung sucht, ist dieses 
Buch vorbehaltlos zu empfehlen. 
Wien Giinler Virl 

KIRCHENRECHT 
VALDRINI PATRICK, Conflits et reco11rs, dans 
/'Eglise. (141.) Cerdic, Strasbourg 1978. Kart. lam. 

Unter dem allgemein gehaltenen Titel beschäftigt 
sich diese Arbeit des Forschungszentrums für 
christliche Institutionen der Universität Straß­
burg mit der 1967 geschaffenen Verwaltungsge-

richtsbarkeit der kath. Kirche und ihrem Organ, 
der II. Sektion der Apost. Signatur. Weiterge­
hende Fragen von Rekursmöglichkeiten in der 
kirchlichen Verwaltung und ihre Geschichte 
we.rden in diesem Zusammenhang kurz behan­
delt. Als Ergebnis wird festgehalten, daß das ge­
genwärtige System zu sehr Reflex seiner Vorbil­
der im staatlichen Recht sei; die weitere For­
schung müsse die kanonistische Tradition und 
die gegenwärtige Praxis mehr berücksichtigen. 
Jedenfalls sei die kirchliche Verwaltungsge­
richtsbarkeit die beste Bewährungsprobe für die 
Ernsthaftigkeit des Eintretens der Kirche für die 
Rechte der Person. 
Das eigentliche engere Thema wird mit großer 
Ausführlichkeit und Genauigkeitdargesteflt. Die 
angesichts des relativ kurzen Bestandes des 
kirchlichen Verwaltungsgerichtes reichliche Ju­
dikatur und Literatur findet eine gelungene Syn­
these. Eine Ausweitung auf die bestehenden In­
itiativen auf partikularrechtlicher Ebene (z. B. in 
Bayern), die der Vf. sehr wohl kennt, wäre wün­
schenswert, hä tte aber wahrscheinlich den Rah­
men gesprengt. Exakte kirchenrechtliche Arbei­
ten dieser Art müssen immer die Voraussetzung 
für Gesamtdarstellungen und neue Perspektiven 
sein. 
Graz Hans Heimerl 

HIEROLD ALFRED E., Gnmdleg1111g 11nd 
Organisation kirchlicher Caritas. Unter be­
sonderer Berücksichtigung des deutschen 
Teilkirchenrechtes. (MthSt / Kan / Bd. 38) (XXD< 
u.195.) EOS-V., St. Ottilien 1979. Kart. DM45.-. 

Anliegen des Buches ist es, kirchliche Caritas a ls 
Vollzug der Kirche darzustellen und sie als sol­
chen in die verfassungsrechtlich gegebenen 
Strukturen der Kirche einzuordnen. Zu diesem 
Zweck untersucht H. den Begriff der Caritas im 
kirchlichen Sprachgebrauch und bemüht sich 
dann, das 2. Hauptgebot der Nächstenliebe 
nicht nur als Forderung an den einzelnen Chri­
sten zu verdeutlichen, sondern als einen We­
senszug der Kirche. Die Abgrenzung kirchlicher 
Caritas gegenüber außerkirchlichem sozialem 
Handeln ist notwendig, greift aber zumindest in 
der Darstellung der philanthropisch oder huma­
nitär motivierten Sorge um den Menschen zu 
kurz. 
Der 2. Teil der Arbeit befaßt sich mit der Organi­
sation kirchlicher Caritas, und zwar einge­
schränkt auf das amtliche Tun. Nur dieses is t, 
weil es Grundfragen der kirchlichen Verfassung 
berührt, Gegenstand des Interessen für H . Ge­
mäß dem methodischen Ansatz, daß ein amtli­
cher Vollzug der Kirche ihrem Wesen entspre­
chend strukturiert sein müsse, erörtert H. einge­
hend die Hauptaussagen des a llgemeinen kirch­
lichen Verfassungsrechtes für alle Ebenen, auf 
denen amtliches karitatives Handeln möglich ist: 
Teilkirche mit Diözese und Pfarrei, Teilkirchen­
verbände und Gesamtkirche. In der daran an­
knüpfenden Prüfung der Organisationsfragen 
werden die möglichen Lösungen durchgespielt, 
ferner das Verhältnis der Caritas zu den Rats­
gremien der verschiedenen Ebenen untersucht. 
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Bei der Erörterung der Teilkirche ıst die Organıi- zuverlässig inftormierendes Nachschlagewerk
sationsstruktur der Caritas ın Deutschland dar- sSeIn. DEVAT bietet ©! e1n detailliertes nhalts- un
gestellt, soweit dem Vt die Satzungen der [Ji- Literaturverzeichnis, eın Sachregister und einen
Zzesa ncaritasverbände zugänglich gemacht Index der anones 16
wurden. [ ınz Peter Gradauer
Aus den Grundüberlegungen ZUr Wesensstruk-
tur VO|  j Carıtas un! Kıirche ZIe| die Konse- EHESCHEIDUNG Hg Osterr. Arbeitsge-

1nes UOrganisationsvorschlages: die meinschaft ‚‚Arzt nd DSeelsorger“”. (64.) Veritas
echtsfigur des kirchenamtlichen (öffentlichen) |Liınz 1977 &)  rt DM y K

Vereins (94—' Diese Figur, die sich noch ım
Zustand der Planung befindet ars Tıt \Die StEeIT. Arbeitsgemeinschaft ‚„‚Arzt und Seel-

sorger”” pflegt alljährlich eıne Tagung einemCap 8l Art {11 des Schemas ‚‚De op  o Dei“” aktuellen Thema aus den Bereichen Pastoral unfür das Buch des Neuen CI Vatikan 1977), Medizin abzuhalten [Die am 976 ın Riedverbindet die beiden wesentlichsten Anlıegen: durchgeführte Tagung befaßte siıch mıiıt demdie amtliche utorıta und Verantwortlichkeit Problem ‚„„‚Ehescheidung“. DDie SOoziologin Liese-mit der Inithatıve un ezifischen Mitarbeit der
Laijen. Fkine rganisationsform würde lotte ıl (Linz) legte azu statistiısches Material

UT un! versuchte, un ihrem Standpunkt ausach Meinung des Vt MNUur
en 1m deutschen Caritas-Reringe Veränderun- eEiNe Interpretation der Faktoren 0& bieten, wel-echt verlangen, die che die Ehescheidung begünstigen; Heimo unesonders die Stellung der Amtstrager den O  u  7a  anne Gastager (Salzburg) beleuchteten dieC arıtasverbänden beträfen Ehescheidung als famiılientherapeutisches Pro-Das Buch bietet dem Leser Gewinn: iıne blem; während Landes erichtsrat krwin Wim-sammenhängende Darstellung des allgemeinen

kirchlichen Verfassungsrechtes ach der Lehre MTr (Braunau l die escheidung aus Jurist1-
scher Sicht behandelte un die damals ers  n ange-der Münch nNerTr Schule Belegt sind die Aussagen kündigte, heute schon 1ın Kraft stehende KRege-mit einer Überfüllung VO Anmerkungen, die lung begrüßte, wurde VOmM Guüunther Hummerden ersten Satz ebenso zieren wıe das Schluß- (Ried l kath Standpunkt Au dagegen„ Oomnibus carıtas (Anm 950 A Pa Stellung bezogen; Markus P’rag (RiedDer Leser, der das Buch sSEeINES Interesses für Fra-

CM der C’aritas ın die and legte die kath khelehre dar, besonders 1Im Hın-
blick auf die Scheidung; gleichsam als Gegen-at, dürtfte ber den Anteil der verfassungsrecht- stück berichtete Frwin Schiller (Ried berliıchen rörterungen esamtinha: der rbei die S  9 Praxis bezüglich der Scheidungen.allerdings überrascht SeIN. Jen Abschluß bildete 1ın Reftferat UMN BernhardMünster, Westfalen Klaus Lüdicke 1SS Linz) ber ‚„‚Katholische Familienpastoral
und Ehescheidung”, Dieses Bändchen stellt ıne

PRIMETISHOFER U, UOrdensrecht U der gute Intormatbon über die (damals) anstehenden
Grundlage der nachkonziliaren Rechtsentwic IUNg Fragen 7 dieser Verfallserscheinung 1Nse

unter Berücksichtigung des staatlıchen Rechts Zeit dar:; die Darlegungen sind für die breite (If-
tentlichkeit bestimmt, G1E wollen un können ıInUOsterreichs, der Bundesrepublik Deutschland
iıhrer populärwissenschaftlichen “Orm keineund der Schweiz. (rombach hochschul p ‚> endgültigen Lösungen anbieten, sondern jeweilsperback 59) Freiburg

|)heses Werk (rez IhPQ 27/1979, 202f) UTr eiınen ınstieg ın die Problematik aus der
hehlt sich selbst durch die atsache, daflßi Sicht der verschiedenen Reterenten bieten

| ınz Peter GradauerAufl innerhalb kurzer Zeit vergriffen WarTl. Die
viel angesprochene ‚„„Lücke'  ‚04 bestand ın der Lite-
ratur über das Ordensrecht also wirklich. [Das SCHWENDENWEI Rechtsfragen In Kır-
Buch tand Anklang CgCn SEeINES klaren Auf- Che und Staat Inst Kirchenrecht. der
baues und der zuverlässigen Darbietung des Theal. Fak Graz. (Giraz 979

\Der (Ordinarıus für Kirchenrecht an der (270)Stoffes. gliedert sich ın Teile Rechtsquellen
und Rechtssprache; Errichtung un Aufhebung Fakultät (,raz legt 1er eine Sammlung von Autftf-

UOrdensgenossenschaften, iıhrer Provinzen satzen VOT, dıe seıt 97/1 ın verschiedenen eit-
un Niederlassungen; DITS eıtung der Ordens- nd Festschritften des In- un Auslandes CI -

genossenschaften; er kintritt ın ıne Ordens- schienen sind. Sie zeigen das weiıte Interessen-
genossenschaft un das Verlassen derselben; gebiet des Vt VOU der theoretischen Grundle-
er Stand der evangelischen Käte bei Nichtreli- SUNg des Kechts bis /Ä dessen seelsorglich-prak-

etaton derg10sen (Mitglieder der Gesellschaften mıt
meıinsamem Leben ohne Öffentliche Gelübde

Gischer nwendung, Vo  —_ der Inte
Konzilsdokumente bis Staats irchenrecht:;

SOWIE der Weltlichen Institute). Die Aufl SI geben damit uch ganz allgemein einen kin-
nennt sich ‚‚verändert“; ' jedoch CMN- blick in die weıte Streuung heutiger kirchen-
ber der keine wesentlichen Anderungen rechtlicher Themenstellung. ‚„‚Der Geist der Ge-
notwendig. setzgebung als dynamischer Interpretationsfak-
Dieses ‚‚Ordensrecht“‘ annn uch weiterhin den tor““ SsSOwIı1e ‚„‚Die Errungenschaften der Französi-

schen KRevoluhon un das kanonische echt“ CI -Urdensgmeinschatten, den Oberen un! (Jr-
densmitgliedern, den Deelsorgern un allen mıit Öffnen den Keigen; die ‚„Probleme um die soOzliale
dieser Materie Befaßten eın umfassendes un Sicherheit der Priester un UOrdensleute‘“ rühren
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Bei der Erörterung der Teilkirche ist die Organi­
sationsstruktur der Caritas in Deutschland dar­
gestellt, soweit dem Vf. die Satzungen der Di­
özesa ncaritasverbände zugänglich gemacht 
wurden. 
Aus den G rundüberlegungen zur Wesensstruk­
tur von Caritas und Kirche zieht H. die Konse­
quenz e ines Organisationsvorschlages: die 
Rechtsfigur des kirchenamtlichen (öffentlichen) 
Vereins (94-97). Diese Figur, die sich noch im 
Zustand der Planung befindet (Pars I Tit. 1 
Cap. III Art. IlI des Schemas „De Populo Dei" 
für das 2. Buch des neuen CIC, Vatikan 1977), 
verbindet d ie beiden wesentlichsten Anliegen: 
die amtliche Autorität und Verantwortlichkeit 
mit der Initiative und spezifischen Mitarbeit der 
Laien. Eine so geartete Organisationsform würde 
nach Meinung des Vf. nur geringe Veränderun­
gen im deutschen Caritas-Rech t verlangen, die 
besonders die Stellung d er Amtsträger zu den 
Caritasverbänden beträfen . 
Das Buch bie te t d em Leser Gewinn: eine zu­
sammenhä ngende Darstellung des a llgemeinen 
kirchlichen Verfassungsrech tes nach der Lehre 
der Münchner Sch ule. Belegt sind die Aussagen 
mit einer Überfüllung von Anmerkungen, die 
d en e rsten Satz ebenso zieren wie das Schluß­
motto: ,,in omnibus caritas (Anm.: GS 92,2)." 
Der Leser, der das Buch seines Interesses für Fra­
gen der Caritas wegen in die Hand genommen 
hat, dürfte über den Anteil der verfassungsrecht­
lich en Erörterungen am Gesamtinhalt der Arbeit 
a llerdings überrascht sein . 
Mii11ster, Westfale11 Klaus Liidicke 

PRIMETS HOFER BRUNO, Orde11srecht a11f der 
Gr1111dlage der 11ac/1ko11ziliare11 Rec/1tse11/wick/1111g 
unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts 
Osterreichs, der Bundes republik Deutschland 
und der Schweiz. (402.) (rombach hochschul pa­
perback 89) Freiburg 21979. DM 32.-. 

Dieses Werk (rez. ThPQ 127/1979, 202!) emp• 
fiehlt sich selbst durch d ie Tatsache, daß d ie 
1. Aun. innerhalb kurzer Zeit vergriffen war. Die 
viel angesproch ene „ Lücke" bestand in der Lite­
ratur über das Ordensrecht also wirklich. Das 
Buch fand Anklang wegen seines klaren Auf­
baues und d er zuverlässigen Darbie tung des 
Stoffes. Es gliedert sich in 5 Teile: Rechtsquellen 
und Rechtssprache; Errichtung und Aufhebung 
von O rdensgenossenschaften, ihrer Provinzen 
und Niederlassungen; Die Leitung der Ordens­
genossenschaften; Der Eintritt in eine Ordens­
g,mossenschaft und das Verlassen derselben; 
Der S tand der evangelischen Räte bei Nichtreli­
giosen (Mitglieder der Gesellschaften mit ge­
meinsamem Leben oh ne öffentliche Gelübde 
sowie d er Weltlichen Ins titute). Die 2. Aun. 
nennt sich „verändert"; es waren jedoch gegen­
über der 1. keine wesentlichen Ä nderungen 
notwendig . 
Dieses „Ordensrecht" kann auch weiterhin den 
Ordensgmeinschaften, den Oberen und O r­
dens mitgliedern, den Seelsorgern u nd allen mit 
dieser Materie Befaßten ein umfassendes und 
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zuverlässig informierendes Nachschlagewerk 
sein. Dazu biete t es ein detailliertes Inhalts - und 
Litera turverzeichnis, ein Sach regis ter und einen 
Index der Canones CIC. 
Li11z Peter Grada11er 

EH ESCHEIDUNG. Hg. v. d. österr. Arbeitsge­
meinschaft „Arzt und Seelsorger". (64.) Verilas 
Linz 1977. Karl. S 42.-, DM 7.-. 

Die österr. Arbeitsgemeinschaft „Arzt und Seel­
sorger' ' pflegt alljährlich eine Tag ung zu e inem 
aktuellen Thema aus d en Bereichen Pastoral und 
Medizin abzuhalten . Die am 4. 12. 1976 in Ried 
i. 1. durchgeführte Tagung befaßte s ich mit dem 
Problem„ Ehescheidung" . Die Soziologin Liese­
lotte Wilk (Linz) legte dazu statistisches Material 
vor und versuchte, von ihrem Standpunkt aus 
eine Interpretation der Faktoren zu bieten, wel­
che die Ehesch eidung begüns tigen; Heimo und 
S usanne Gaslager (Salzburg) beleuchteten d ie 
Ehescheidung als familien therapeutisches Pro­
blem; wäh rend Landesgerich tsral Erwin Wim­
mer (Braunau a . 1.) d ie Ehescheidung aus ju risti­
sche r S icht behandelte und die damals e rst ange­
kündigte, heute schon in Kraft s tehe nde Rege­
lung begrüß te, w urde vom G ünther Hummer 
(Ried i. 1.) vom kath. Standpunkt aus dagegen 
Stellung bezogen; P. Markus Präg (Ried i. 1. ) 
legte die kath. Ehelehre dar, besonders im Hin­
blick auf die Scheidung; gleichsam als Gegen­
stück berichtete Erwin Schiller (Ried i. 1.) über 
die evang. Praxis bezüglich der Scheid ungen. 
IJen Abschluß bildete ein Referat von Bernhard 
Liss (Linz) über „Katholische Familienpastoral 
und Ehescheidu ng". Dieses Bänd chen stellt e ine 
g ute Informa tion über die (damals) anstehenden 
Fragen zu d ieser Ve rfallserscheinung unserer 
Zeit dar; die Darlegungen sind für die breite Of­
fentlich keit bestimmt, sie wollen und können in 
ihrer populä rwissenschaftlichen Form keine 
endgültigen Lösungen anbieten, sonde rn jeweils 
nur einen Einstieg in d ie Problematik aus der 
Sicht der verschiedenen Referenten bieten. 
L111z Peter Grada11er 

SCHWENDENWEIN HUGO, Rechtsfragen in Kir­
c/z~ 11nd Staat. ( 139.) Ins t. f. Kirchenrecht. der 
Theo!. Fak. G ra z. G raz 1979. 

IJt'r Ordinarius für Kirchenrecht an der Theo!. 
l-,1kultät Graz legt hier eine Sammlung von Auf­
S<i tzen vor, d ie seit 1971 in verschiedenen Zeit­
und Festschriften des In- und Auslandes e r­
S(hienen sind. Sie zeigen das weite Interessen­
gebiet dt"s Vf. von der theoretischen G rundle­
gung des Rechts bis zu dessen seelsorglich-prak­
tischer Anwendung, von der Interpretation der 
Konzilsdokumente bis zum S taatskirchenrecht; 
sie geben d amit auch ganz allgemein e inen Ein­
blick in die weite Streuung heutiger kirchen­
rechtlicher Themens tellung. ,, Der Geist d er Ge­
se tzgebung als dynamischer Interpretationsfak­
to r" sowie „ Die Errungenschaften der Französi­
schen Revolution und das kanonische Recht" er­
öffnen den Reigen; die „ Probleme um die soziale 
Sicherheit d er Priester und O rdensleute" rühren 


